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Gesundes Recht in heiler Welt

Der Krieg der Psychiater 
,

gegen das Einsichtsrech{ ,,.

Kaum zu glauben, was die extremsten Kenner
der Szene &rzeil in die Welt posaunen: Der
deutschen (Anstalts-) Psychiatrie geht es an
den Kragen! Und das ganz legal!

Was kein i la l ienisches Vorbi ld,  keine Psychia-
trieref orm, was keine Kritik und kein \,llderstand
in Crang setzen konnten, das sol l  durch ein Ge-
r icht surtdl  eintreten.

So jedenfal ls sehen das führende deutsche Psy-
chiater samt ihren Gesel lschaften und Vereini-
gungen. Schuld an ihrem "Aufschrei"  ist  das Ur-
tei l  des Berl iner Kammergerichts vom Sommer
1981. lhm zutolge steht den Psychiatr iepat ien-
ten das uneingeschränkte Einsichtsrecht in ihre
Krankenakte zu (vgl .  TURSPALT 1/822
Psychiatr isches Standrecht).

Die in desem Rechtsstrei t  berei ls in zweiter ln-
slanz unter legenen Berl iner Psychiater,  al len
voran der für seine Menschenversuche bekann-
te Prof essor der Freien Universität Hanfried
Helmchen, legten Revision ein. Nun hatte der
Bundesgerichtshof in Karlsruhe in letzter lnstanz
zu entscheiden - und den wol l ten sie unter
Druck setzen. (Die Verhandlung fand am
6,7.1982 in Karlsruhe statt  -  im Hochslcher-
heitstrakt für pol i t ische Prozesse. Die Urtei lsver-
kündung ist  für den 23.11.1982 vorgesehen.)

So veröf fent l ichte die Psychiater-Zeitschri f  t
"Spektrum der Psychiatr ie und Nervenhei lkun-
d€", das Sprachrohr der "Deutschen Gesell-
schaf t  tür Psychiatr ie und Nervenhei lkunde"
(DGPN) und anderer,  beigeordneter Vereinigun-

gen wie dem "Berufsverband deutschdr Nerven_
ärzte - BVDN), in den ersten vier Nummem de-
ses Jahres insgesamt '10 Artiket, welche das
Einsichtsrecht in die Krankenakte zum Thema
haben.

Begonnen hatte es Ja bekannilich damit, daß die
beiden Psychialriebosse Kindt und Haring in
derselben Zeilschrifl (Nr. 5/81) ihre Kampfansa-
ge gegen das Berliner Urteil abdrucken ließen
(Der TÜRSPALT berichtete darüber in seiner
vorletzten Ausgabe 1/8?J. U.a. hatten de bei-
den Autoren damals beklagt, daß keiner der
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Psychiatewerbände, gemeint waren DGPN und
BIDN, bislang eine offizielle Stellungnahme zu
diesem für alle Psychiater so brisanten Urteil
abgegeben hätten.

Nu'r isl es soweit: Die Klage ist vom Autor
{Kindt) über den Schriftführer der Zeitschrift
(Kindt) zu lhrem Herausgeber (Degkwitz) ge-
langt,  hal  über diesen ein führendes Mitgl ied der
DGPN erreicht (Degkwitz), welches sich unver-
zügl ich mi l  zwei Gesinnungsbrüdern (Heimann

und Di l l ing) an die Arbeit  machte und eine of f i -
z iel le Stel lungnahme der DGPN abfaßle. Darin
schl ießt sich de "Gesel lschaft"  im wesent l ichen
den Ausführungen von Kindt und Haring ätrr
al lerdings unler wei lgehendem Verzicht auf de-
ren Polemik -  man schreibt ja nicht mehr als
"Privatmann", sondern weiß, was eine "ser iöse"
Gesel lschaft  ihrem Auftreten in der Öffent l ich-
keit  schuldig ist .

Kindl und Haring ihrerseits treten der off iz iel len
" Stel lungnahme noch einmal unterslützend zur

Seite,  indem sie unter Verzicht auf al les "Ne-
bensächl iche",  was gegen ein uneingeschränk-
tes Einsichtsrecht spr icht,  nur mehr die "Haupt-
argumente" vorstel len.

Um dte "Diskussion" nicht zu einseit ig werden
zu lassen, komml eine Entgegnung off iz iel ler
Natur auf die DGPN-Stel lungnahme gerade
recht. Verfasser ist ein Dr. Pörksen (Wunstorf) in
seiner Rol le als Sprecher des Vorstandes der
"Deutschen Gesel lschaft  für Soziale Psychiatr ie"
(DGSP). Er begrüßt im großen und ganzen das
Einsichtsrecht.  Jetzt  geht es rund, denn das is l
zuviel  für die Gegner des Einsichtsrechts. Also
schreibt der Herausgeber der Zeitschri f t  und
Mitverfasser der DGPN-Stel lungnahme eine
Stel lungnahme der DGPN zur Stel lungnahme der
DGSP. Die wiederum bewegt den Sozialpsy-
chiater 'Dörner dazu, seine gegentei l ige Auf-
fassung in einem Leserbr ief  kundzumachen. Da

muß ein weiterer Mitverfasser der DGPN-Stel-
lungnahme, der Psychiater Dllling, her, um
Dörners Verwunderung über die DGPN mil
Dillings Verwunderung über dessen "milde Zei-
len" entgegenzutreten. Der Frankfurter Neryen-
arzt 'Thlels unterstützt Dil l ing und wirft  Dörner
"Verharmlosung des Problems, vor. Unwider-
sprochen. bl ieb einzig eine Stel lungnahme der
Berl iner Arztekammer, unterzeichnet von einem
Dr. Götte, der sich klar für ein uneingeschränk-
tes Einsichtsrecht aussprichl. Höhepunkt in dem
ganzen Hickhack sind die zwei Art ikel eines Dr.
Jannasch aus Hamburg. Sein als Satlre gemein-
tes Pamphlet gegen das Berliner Urleil bringt die
Wul der Psychiater unverhüll t  zum Ausdruck,
Schon die Überschrif ten sprechen für sich:

- "Gesetzt den Fall ,  ein Berl iner Kammerge-
richlsrat verlöre den Verstand . . ." Q/82)

- "Geselzt den Fall ,  ein Berl iner Kammerge-
richtsrat fände seinen Verstand wieder . .  ."
ß/82)

Wr haben die "Argurnente" der Psychiater un-
tersucht und sind zu irren Einsichten gelangt.

1,  Das Eins ichtsrecht  is t  tenden-
zi  ös

a) Schl icht anr ipsychiatr isch

Für die Psychiater kommt die Unverfrorenheit ,
mi l  der die Pat ienten neuerdings ihre Kranken-
unter lagen anfordern, nicht von ungefähr.  Sie
halten das für die

r. .. Auswirkung elner genüßlich ontipsychiotrirch
kommentierten Veröffentlichung des Kommerge-
richtsurtelts . . .r (Thlets, I, /gzts, 132t

Wie gefährl ich die ant ipsychiatr ische Welle be-
rei ts ist ,  sol l  der Brief  einer ehemaligen Pat ient in
zeigen, den der DGPN-Psychiater Di l l ing zur
Abschreckun g veröf f  ent l ichl  :
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rsoblne Po Bergstr.33r 10OO Ber{in
An dos StödL Kronkenhous Ost
der Honsestodt Lübeck, Abteltung Psychlotrle
Rotzeburger Atlee 16O1 24 Lübeck
Berlin, den 10ß82
Betr.: Akteneinslcht urd Fotokopien (ln Unterbrln-
gungssochen)
Hiermit vertonge ich unverzügllche Akteneinslcht In
Form der Ztsendung vottstöndlger Photokopien oller
melnen Psychictrie-Aufenthott im Stödtlschen Kron-
kenhous Ost, Abteltr.rng Psychlctrie, vom 3.1. b'rs
4.1.1974 betreffenden Unterlogen, selen sie medo ju-
rlstlscher oder sonstlger Art.
Die Kosten werde lch per Postscheck erstotten, cller-
dings mit dem Vorbehott, sle notfotts im Wege der Kto-
ge zurückzuvertongen.
Die Einslchtnohme dient der Prüfung, ob ein strof- u.
zivilrechtliches Vorgehen gegen verschledene Perso-
nen bzw. Einrlchtungen Aussicht oufErfotg hot.
Mein Begehren stützt sich ouf den $ Z: VwVfg u. $ 26
Abs. 2 Bundesdotenschutzgesetz, sowle folgende Ur-
teite:
Kommergericht Berlln 2O U 96/81

-J Oberverwoltungsgericht Lüneburg V OVG A1176
LG Köln 20525lW
O L G K c i l n 7 U 9 6 l e 1
Es ist qine schriftliche Gorontle der Vollstöndlgkelt
beizufügen.
Für melne Forderungen setze ich eine Frist bis incL
24,ß€2.
H ochochtungsvoll, Soblrc P.
{Diltfng, \/82t5.1341

Die Psychiater kennen somit, was ihnen mit dem
Einsichtsrecht ins Haus steht. Sie wissen Be-
scheid: Der Anstaltsfriede ist bedroht. Mehr
noch, es droht ein juristischer Dauerkrieg mit
den Patlenten, denn diese haben ein Recht,
Und das muB weg. Dilling zeigt auch wie:

trry'leltelcht wlrd mon ouch mlt dleser Frou sprechen
können, vleltelcht sogor ein theropeutisches Gespnöch
über die Kronkengeschlchte ffihren können Trotzdem:
muß die Chonce zur Therople denn wlr*tlch ouf diesem
mllftonten Weg gefunden werden?n (Dlllfngt 4182,
s .1341

{eln, ihre Militanz wollen die Psychlater ganz
für sich behalten. Nlemand auBel ihnen tst beru-
fen, den Krieg der Psychiatrie zu führen' Und
der läuft hauptsächlich über das, was sie Thera-
ple nennen.

b) Ein juristischer lrrtum

Daß es sich um einen Vemichtungskrieg handelt,
um die systematische Vemichtung von Krank-
heit,  sagen sie selbst:

rrPotlent und Arzt kömpfen ober In der Regel nicht ge-
genelnonder, sondern gemeinsom miteincnder gegen
die Krcnkheit.n (DGPN-Stel lungnohme, 1/82, S. q)

Recht auf Vernichlung unterstel l t  Vemichtung
des Rechls. Das geht nicht ohne Streit mit den
Juristen ab. Nach Ansicht der DGPN-Psychiater
haben diese das wichtigste an der Psychiatr ie
nicht recht verstanden, wenn sie das Einsichts-
recht mit dem Argument der "Waffen-Gleichheit"
von Arzt und Patient begründen. lndem sie das
wesentl iche am Patienten hintanstel len, näm-
lich, daß dieser behandlungsbedürft ig ist, ver-
fal len die Juristen in irr ige Auffassungen. Und
die wollen die DGPN-Psychiater ein für al lemal
richtigstel len.

No olso !

Das erste ist, daB der'tgemeinsame Kampf" von
Arzt und Patient ja einem Dritten gilt, das kei-
nerlei Rechte für sich in Anspruch nehmen
kann, weil es erstens Sache und zweitens von
Übel ist, eben psychische Krankheit. Indem de
Krankhdt zur Sache herabsetzen, ist der Pa-
tient als ihr ObJekt inbegriffen. DaB für Psychia-
&lepatlenten der rechllose Zustand der einzlg
rtchtlge lst, rechtfertigt sich somit durch dle
Sache selbst. Mit anderen Worten: Die Waffen
der Psychiatrle sind nur für die Gesundheit da,
wo sie gegen die Krankhelt gerichtet werden,
Wo Krankheit zur Sache und Gesundheit zur
Hauptsache werden, da isl der Mensch zum Be-
handlungsgegenstand herabgesetzt. Und darauf
bauen ihre 'Hauptargumente" auf,

'ln f{ancn &r Cctrhdttait
trXclt fotya{ct Urtdl...'
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2.  l ' las sachl ich r icht ig is t ,  is t
auch Sache des Rechts

a) "Haupt"-Argumente sind "Argumenle" zur
Enthauptung

*iouptorgwnente engeben slch ous der besonderen 5i-
tuotlqr des elnzetnen Kronken.t (Kindt und Horing,

1l82rs.8l

Wo doch das "Besondere" und das "Einzelne" so
treffend mit dem übereinstimmen, was die übli-
che Praxis der Psychiatr ie ist, nämlich Beson-
derung und Vereinzelung, Elektroschock und
lsolatlon. Der Notstand, den sie als "Argument"
Ins Feld führen, soll individuell verstanden und
einzeln gehalten werden: Jeder "Fall" l iegt an-
ders unä "schicksale" ereignen dch. Da muß
man einfach handeln. Der ie besonderen Not-
lagie muß begegnet werden. Da kann man mit
dem, der das auf sich nimmt, nicht rechten.

Daran wird offenkundig, daß die Psychiater das
Einsichtsrecht grundsätzl ich bekämpfen wollen'
Sie halten dem iurist ischen Grundverständnis das
psychiatr ische enlgegen , daß Recht als Kon-
trol le der Macht dann fehl am Platze ist, wenn
es das Reagleren auf einen außergewöhnlichen
Notstand erschwert oder behindert. ln ihrem
Fall, im Fall der Psychiatrie, verkörpert der von
den Einschränkungen des al lgemeinen Rechls
befreite Arzt das Allgemeininteresse. Nicht
Recht, sondern sein Handeln schützt die Allge-
melnheit vor der psychischen Krankheit und de-
ren Folgen.

Sie fordern damit das Notstandsgesetz der Psy-
chiatrie, über das allgemeine Rechtsprinzipien
außer Kraft gesetzt werden sollen. Und zugleich
ein neues Prinzip, mit dem der Notsland "Psy-
chische Krankheit" beherrscht und beseitigt
werden kann. Arztliche Willkür, wie sie in der
Psychiatrie gang und gäbe ist, wäre dann auch
noch Geselz. Der Unlerschied zwischen
Elektroschock und elektrischem Stuhl gehörte
der Vergangenheit an. Einziger Hinderungsgrund
sind Grundrechte und Gewaltenlei lung. Auf bei-
des sjnd ihre "Hauptargumente" im einzelnen
ausgerichtet.

b) Alle Menschen sind gleich, es sei denn, sie
sind krank

Vor allem dem Gleichheilsgrundsatz gilt ihre Wut.
Kindt und Haring f inden dessen Anwendung auf
psychisch Kranke in dreierlei Hinsicht f-rir ver-
feh l t :

1. rr. . . entföllt dos Argument der Glefchordnung körper-
lich trnd psychisch Kronker, weil nlcht von den glei-
chen Erkenntnls- und Verorbeitungsmöglichkeiten
ousgegongen werden konn.x

2. rr... entföltt dos Argument der G{elchordnung von Arzt
und Potient. . .rr well er nicht n. . . über die Mögtlchkeit
verfügt, dos Niedergeschrleb,ene in objektivierender
Weise ouftrehmen und verorbelten zu können.fi

3. Itentftiltt dos Argument der Gleichordnung otler psy-
chlsch Kr.onken, die nicht geschöftsunfähig sind. ..n,
weil  mon donn n...  weder die unter:chiedl ichen
Schweregrode und Formen der Störung noch dle
unterschiedlichen Verorbeltungsmöglichkelten des
Potienten berücksichtlgenrr konn. (Kindt und Horlng,
I /82, S. B)
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Um es kurz zu fassen: Weil die Patienten in der
Regel nicht normal (1.), nicht objektlv (2.) und
nicht gesund (3.) sind, kommen sie dem nicht
gleich, was nach Ansicht der Psychiater der
Gleichheitsgrundsatz unterstel l t :  Normalität, Ob-
jektivität und Stabilität. Was sie dabei "ver-
gessen", ist: "Ohne Ansehen der Person" sol len
die Menschen vor dem Gesetz gleich seln. Das
geht ihnen zu weil.  Sie wissen, je angesehener
man ist, desto eher ist man auch im Recht. Das
sollte von genereller Richtigkeit sein, soweit es
dle Psychiatrie betrifft.

Sie wittem, daß hinter dem Einsichtsrecht eine
gefährliche Absicht auf Gleichmacherei steckt.
Und diese Absicht unterstellen sie auch den
Berliner Richtern, soweit sie diese nicht als mit
Blindheit geschlagen hinstel len. So muß z.B. der
In Jannasch' Pamphlet zur Spottfigur gemachle'
an seinem eigenen Urteilsspruch verrückt wer-
dende Kammergerlchtsrat zugeben, daB es dem
Berliner Kammergerichl um mehr ging als dle
Wahrung üblicher Rechtsnormen, nämlich um dle
Durchsetzung einer totalen, weil nicht mehr-
heitsf ähigen Gleichheitsldeologie:

tKurzum: Recht unter Gtelclen lst doch dos Hächstel
Und mlt unserem Urtelt, dem Wolkenoufretßenden, solt
dos toto{e Glelchheltsbekenntnls elner anftektä*en
Mlnorltöt slch ouch totol dtrrchsetzen Mog ouch elne
womägllch dumpfe Mojorltöt sowieso on dle Gtelchhelt
der Menschen vor Gott glsuben.n {Jonrnschr 3/82,
s,?7/r81.

Dle Psychlater stehen hier auf dem rechten
Standpunkt, und wenn sie nlcht dle Mehrhelt
haben, so haben de bestlrnmt de Macht. Halb-
götter In WeiB müssen ihren Glauben ledenfalls
nicht verleugnen: lrren lst zwat menschllch,
aber noch lange keln Stand. Däs gllt auch für
den Stand der Juristen, solange dlese derarllge
Rechtsirrtümer in die Welt setzen. Der Gldch-
hdtsldeologie muB Elnhalt geboten werden,
Rlchtlg lsl dle wkkllche Ungldchheil der Men-
schen, Ungldches Recht ist wlrkllches Recht:
erst Standesrecht, dann "Klassengeselze, 5o
hebl man Grundrechle auf! So gründet man
richtlge Psychlatrle!

":

c) Das gesunde Rechtsempfindo.n yorausge-
setzt . . .

Das durchzusetzen ist  nicht le icht.  Der erste
Schri l t :  Man muß den Jurlsten das psychiatr i -
sche Anl iegen plausibel machen, jur ist isch und
psychiatr isch, rechlsprakt isch und hei lsprak-
tisch. ln juristischer Hlnsicht f inden dle
DGPN-Psychiater talsächl ich prakt ische "Grün-
d€", das Einsichtsrecht abzulehnen. lhrer
Anslcht nach würde es die permanente Kol l is ion
unterschiedl icher Rechtsgüter hervorrufen. Ein
Beispid:

nKronkenblottelnslcht versus erneutes Anfochen poro-
noischen Hosses .. .n (Thlels, \ /8.215,132l.

Das gesunde Rechtsempfinden vorausgesetzt
wird daran deutlich,

n... doß dle Einslcht In dos über lhn geführte Kronken-
btott . . . nlcht zu yeder Zelt für den Potlenten . r . elh
vorronglges Rechtsgut . . .n (Tfrlels, ebd.)

sein könne. Sonst bräche eine nicht zu bewäll i-
gende Flut von Rechtsproblernen über Psychia-
tr ie und Justiz herein. Schlimmer noch, wie eine
Epidemie könnte der Verfolgungswahn (Para-
noia) unter den Psychiatem selbst sich ausbrei-
ten! Schlie8lEch ist in einer Vielzahl von Kran-
kenakten sauber Buch geführt über die unge-
straflen Schweinereien, die sle mit den Insassen
angestel l t  haben. Und auch da, wo sie das nicht
wissen, ahnen sie zumindest den Haß, den ihre
aggressiven "Heil"-Verfahren und ihr wütendes
Kran kh eitsve rständnis erze uge n,

"Hat ein Arzt auch Feinde?"
.Ja, aber nicht unter den Lebenden!.

Am besten lsl es sowleso, man schützt die
Kranken nlcht nur vor der Eindchtnahme in die
Krankenunlerlagen, sondem vor ;egllcher
Einsicht In das psychiafische Geschehen. Das

Jede. ist se'vres
Gtück"s Sdt,'rieot -
r*tol v!€r kröytk
rst, hat ebera
Pect^ XeUato* !
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lst der beste Schutz der Psychialer vor der
öffentltchkelt, namentlich der Justlz. Sie geben
auch zu, dai3 ste öffentlichkeit wie die Pest
lürchten müssen. Die Kennlnls der Akte könnle
zur Klage führen. Und vor Gerlcht, so meint die
DGPN, *ürCen dann schllmme Dlnge passlereä.
5o 2.8., daß

i,.. rrlsene lnterpretotlon des Krqrkheltsbltdes somt

oi!.rn t ot dozugehört, ouf de Gotdwooge gelegt wer-

den.i {Degkwltz, 2 I Azt S. Ißl

So fein wotlen Se nicht gewogen sein! Sie ha-

ben Sch ia nur dem Gröbsten zugewendet, und

lhre Aufieichnungen enthalten in der Regel

auch nur das. Da mag so manche Interpretation
hingehauen erscheinen. Aber die Behandlung,
um die es doch ging, hat noch immer hinge-

hauen. Das eine rechtfertigt eben das andere'
So versteht sich richtige Psychiatrie!

5o elnfach lst das! Wo die Therapie Varrecht
hat, da kommt die allgemeine Rechtssprechung
erst gar nicht hln. Man bevorrechtet kurzerhand
ein ganzes Verhältnis, das therapeutische Ver-
hällnls, und schon erscheinen Rechte lur Ein-
zelne, hier die Insassen, überflüssig. Weil da-
durch bereits richtig ist, was innerhalb dieses
Verhältnisses geschieht, kommt es nurmehr da-
rauf an, wer es in der Hand hält, Dem fällt
zwangsläufig das Privileg zu' von dem die Rede
lst. Und wer könnle das anders sein als der
Therapeut! Zu den Privilegierten gehört er
ohnehin. Und für diese ist das Recht auf ihr
Priüvileg schon immer elne Machlfrage gewe-
sen. Das Vor-Recht der Therapie ist die pychia-
trische Variante eines Ermächtigungsbegehrenst
welche auf der ersten Stufe die Rechtlosigkeit
der lnsassen und auf der letzten Slufe das Er-
mächtigungsgesetz der Psychiatrie zum Ziel hat
(1). Das zielt auf den Staat überhaupt, und hier-
gegen steht der demokratische Staat.

d Das r. techt der Therapie
oder:
Therapie e' 't vor Recht

Das Elnslchtsrecht verstößt aber nach Auffas-
smg der DGPN-Psychiater nicht nur des öfteren
gegen andere Rechtsgüter wie z,B. Unversehrt-
helt der Person, sondern prinzipiell gegen ein
vorrangiges Gut: gegen das "therapeutische Pri-
vi leg des Patlenten" (Kindt und Haring, 1/82,
S. 8). Besser gesagt, gegen das "therapeutische
Prlvileg" und noch

n... b"s.", wöre es von elnem Prtvlleg oder Von'echt
der Therople zu sprechen.ü (eb4)

uE lusTlz tS,fHlRTEllS(l{
f *rbJ&

fl.n/an&tl3BLEIDEN !

l
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Ein Rechl vor dem Recht, ein Vor-Recht, ist mit
rechtsstaatl ichen Prinzipien nicht vereinbar. Das
wissen auch Psychiater. Daß sie dennoch das
"therapeutische Privi leg" zu ihrem "Argument"
machen, zeigt nur, wie sehr sie von der Durch-
schlagskraft ihrer Sache überzeugt sind.
Schließlich selzt sich sonstwo im Recht auch
nur das durch, was der sachliche Wahnsinnr die
henschenden Besilz- und Machtverhältnisser an
Diszipl inierung verlangt. Dort ist es p auch sot
daß für einen spezif ischen (Krisen-) Fall  umso
spezifischere Gesetze gernacht werden, wenn
die geltenden Geselze nicht mehr ausreichend
erscheinen, die Sache in den Griff  zu kriegen
(2.8. das Kontaktspene-Gesetz). Das verletzl
zwar den Gleichheitsgrundsalz, trägt aber zur
Sicherheit des Ganzen bei. Wenn Recht keine
icherheit schafft,  dann schafft eben Sicherheit

{echtl Das haben sich die DGPN-Psychiater zu
eigen gemacht. lhr Slogan heißt: Recht macht
krank und Unrecht ist gesund! Vor diesem Wahl'
spruch hat das Einsichtsrecht keinen Bestand.

3. Vom Schaden und vom Nutzen

a) Einsicht schafft Bewußtsein

Der Hauptgrund, warum die DGSP die Stellung-

nahme der DGPN erwidert, l iegt darin'

n... doß sonst der Elndruck enls!9ht, dle DGPN sprö-

.lä i. ruo*"n otter Fsychloter.r (Ptirks ent 2 l82rs' \7 |

Nach Ansicht der DGSP, und das ist ihr Aus-
gangsPunkt'

i... hot der psychlsch Kronke elnen besondeP" A1-

.i.""rt orf alä ftnslchtnoh* jl d"q wos wlr ols Arzte

üLrJr'. zu Protokolt getren.r (Pörkien, zlezts' 47l'

Das erklärt sich erstens rechtsstaatlich' nämlich,

daß
n... cuch der schwerstgestörte. psychlsch Kronke eln

üitiu.g.t (ist), der Reci'te und Ansprüch" 1toLr {ebd'l

Und zweitens aus der ärztlichen Veran!ryortunq
im allgemeinen

n.. . je rnehr ich mlch cls der zr'rstöndlge Arzt offenbo-

re-ir,"melner Hotlung, melnen Gedonken und melnen In-

terpretotionen, ,-.ä ernster nehme lch den Potlen-

ten" 'r (ebd'l

Drittens sieht die DSGP, insbesondere aus the-

rapeutischen Gründen.

n.. . die Bereitschoft des Potlenten, slch noch intensl-

ver mit seiner Krcnkengeschlchte ouselnrytderzu-

setzen, immer ots hltfrelch o6. . 'n (eb4)

Sieht man davon ab, daß die DSGP den Aus-

gangspunt<t der DGPN teilt, indem sie die Be-

Ionäetn"it des psychisch Kranken hervorhebt,

dann allerdlngs zum gegenteiligen Resultat
Lommt, zur defürwortung des Einsichtsrechls'
,o 

"rrih"inen 
die Standpunkle der DGSP grun!.

verschieden zu denen der DGPN' Die DGSP

stellt klar, da8 die Bürgenechte nicht schon da-

durch frinfat$g sind, daß iemand durchdreht und
in die Psychiatrle gerät. Und da8 auch der Psy-
chiatriepatient das Recht halr ernstgenommen
zu werden. Über ärztliche "Offenbarungen" wird
dieses Ziel lreilich schwer zu eneichen sein'
lmmerhin besteht das Bemühen, eine "intenslve-
re Auseinandersetzung" mit der Krankheit in

Gang zu bringen. Dabei spielen die.lnhalte der

Krarikenakte selbst eine untergeordnete Rolle,
auch wenn Sozialpsychialer das nicht geme

hören mögen. \Mchtig ist, daß dle Sichlweise der
Psychiater und ihre Behandlungsmelhoden in
dne solche Auseinandersetzung miteinbezogen
sind. Nur hierdurch haben die Psychiatriepatlen-
len einen geringen Schulz gegen die übermäch-
tige Arzteichaft. Und mehr ist am Einsichtsrecht
aüch nicht dran.

Mlt der ungeteillen Zustimmung aller Kollegen
dürfen die Elngcnlsrechlsgegner allerdngs nicht
rechnen. tnsbesondere die Kollegen von der

"Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychialrie

"(DGSP) haben keine weitergehenden Bedenken
gegen das Einsichtsrecht und "verstehen" dle

TAigumente" der DGPN-Psychiater nicht.

1t[:o rcl. sdr dos il
Ylt,ql a,H F€ii&t ,arräüFe, a.r'il;;r"l
{h qu S€fi€iÄeit /
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Gerade das isl der Punkt, den dle DGPN-Psy-
chlater am hef ligsten anfeinden. Nach lhrer An-
sicht bewirke psychische Krankheit "in beson-
derer Weise \/erun$cherung der Betroffenen"
(DGPN-Stellungnahme, 1/82, S. 3lr weshalb
eine "detaillier:e Beschreibung seines psychoti-
schen Zustancs Schaden zufügen kann" (ebd.).
Und "wenn der Patient in den Aufzeichnungen
ihm bisher aus therapeutischen Gründen nicht
mitgetdlte psychodynamische Zusammenhänge
erfährt", kann das "ztJ schweren seellschen
Konflikten und entsprechenden Reaklionen
führen" (ebd.). Aus al ldem wird für die DGPN
ersichtlich, daß eine "f orcierte Bewu8tma-
chung . . . als antilherapeutisch betrachtet wer-
den muß" (ebd.).

Ja, das stimn,t! Wer die Zusammenhänge ka-
piert, die seiner Krankheit wie die der Psychia-
trid, rnit dem ist so leicht keine Therapie zu ver-
anstalten! Und das wissen sie auch:

nEs dürfte vor ottem donn Schwlerlgkelten gebenr
wenn der Kronke seine Melnung geöndert hot und dle
Deutung seiner Kronkhel! dle lhm wöhrend der Be-
hondtung gegeben wurde, nicht mehr okzeptlert.n
{Degkwitz, 2l82rS, tßl

Fachlich beslehl der Unterschied zwlschen
DGPN und DGSP darin, daß die DGSP-Psychia-
ter die Krankenakte als therapeutisches Mittel
einsetzen wollen, wohingegen die DGPN-Psy-
chiater ihre Aufzeichnungen als rein ärztl iche
Angelegenheit und damit als ausschließliches
Mittel für sich selbst betrachtet haben wollen.
Das schließt ein unterschiedliches Herangehen
an ihre psychiatr ischen Aufgaben ein.

Wo im einen Fall  die Krankenakte zum thera-
peutischen Mittel wird, also dle Patienten sich
der ärztl ichen Deutung vergewlssem und sich
damit an die psychiatr ische Sicht- und Behand-
lungsweise anpassen sollen, da wird im andem
Fall bei den DGPN-Leuten gerade diese Kennt-
nisnahme, vor al lem aber das Bewußtseln, das
sich bilden könnte, gefürchtet und aus dem
gleichen Grund die unverzügliche Anpassung
betrieben. Deren (Horror-) Visionen vom "Scha-
den", der dem Kranken zugefügt werden könnte
durch Einslchtnahme in seine krankenakle, be-
ruht einzig auf den talsächlichen Schwierigkei-
ten, die auf sie selbst zukommen, gerade vor
Gericht. Da halluzinieren sie lieber auf ihre, auf
dle ,psychiatr ische, Art in der Hoffnung, abzu-
schrecken und von ihrer Eigensucht und dem
Selbstzweck ihrer Psychiatr ie ablenken zu kön-
nen.

Belde Wege, der der DGFN wle fener der DGSP,
Cnd dernnach nicht derarf verschleden, als da8
am Ende nlcht Psychlatrfe herauskäme. Geht

"'" 'rnän 
von dem wltllchen Machtverhältnls zrfl-"

sc*ren Psychlater tnrd Petlent aus, so sprlcht tm
Fall der DGSP de Deutung ftlr de Behandlung
und im Fall der DGPN die Behandtung für de
Deuturg. Der Unterschled lEt sornit verschwln-
dend, gletchzeltlg aber für de Psychhtrlepa-
tlenten nicht ohne praktlsche Bedeutung.

Dle llegt aber ntcht ln der Elndchtnahme selbsl
Denn auch für die Patlenten von Sozlalpsychla-
tem'ändert {e nhhts" Von praktlscher Bedeu-
lung tst vlelnibhr de ganze Art und Welse, wle
belde Psychiaften an 'fpsychische Krankhdt'l
herangehen.

Bd den Sozlalpsychlatern steht das'Verständ-
nls" ganz oben, tnd der Weg h dle Hölle der
Psychlatrie ist kurvenrelch. Bd den DGPN-P;y-
chiatem genau umgekehrt: Sle fangen ganz
unten an und halten dle "Himmeldelter" berelt
für lene Insassen, dle slch bessern.

Dle Menschtichkeit der Psychlatrie, für die bdde
Gesellschaften lhre "Argumente" Ins Feld führent
geht halt leweils anders urt. Wo die elnen
(OCSp) $e zunächst lm Kopf haben, da haben
die andem (DGPN) sle längst schon In den Kör-
per gelagt. Dieser Unterschled pflanzt sich auch
da fort, wo sie das "Grundgesetz der Psychla-
trie" beschwören: das Vertrauensverhältnls zwl-
schen Arzt und Patient.
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b) Psychiatrle ist Vertrauenssache

Der Anspruch der DGSP-Psychiater ist hoch ge-
stellt:

nPotlenten und Arzte - und ondere theropeutlsche
Mltorbelter - sollten vercuchen, so vertrouensyott mit-
elnonder zu orbelten, dqß eln Moxlmurn on Offenfrelt
und EfncJrautlgkelt vorhonden ist.i lPorksen, 2/82,
s.47)

Somit stellt slch, zumindest im Selbstversländnis
der Sozialpsychiater, die ,'Vertrauensfrage"
nicht. Vertrauen ist da, und wenn es dennoch
nlcht so klappt, wie es sein sollte, dann ist das

"Maximum an Offenheit und Eindeutigkeit" halt
noch nicht gegeben.

Wo Vertrauen die Regel isl, da ist Mißtrauen die
Ausnahme. Und dle wird durch das Einsichts-
recht noch unwahrscheinlicher, denn dieses
Recht gilt den Sozialpsychiatem wie eine zu-
sätzl iche "vertrauensbildende Maßnahme", für
ihie Zwecke wie geschaffen, fasl schon wie
elne hausgemachte Gesetzgebung.

iDie psychlotrlsche Sproche konn durch dos Bewußt-
sein mögticher Ksrtro{le durch den Potlenten nur
wohrer werden. Dos Vertrouen zwischen Arzt und po-
tient konn ouf diese Weise nur gewinnen.n (Dömer,
3/82,5.16!-

Das ist nicht gelogen, aber auch nicht wahr.
Denn wahr ist, was man nicht glauben muß: Daß
die Psychiatrie durch das Einsichisrecht ge-
winnt. Ganz abgesehen von dem Pathos, das
hier aufgeworfen wird, wirft  das die Frage auf,
ob die Sozialpsychiater sich nicht verschätzen,
wenn sie so tun, als wäre das Einsichtsrecht
kein Faktum, das außerhalb der Psychialr ie und
unabhängig von ihr besteht, sondem unler die
sozialpsychiatr ischen Zwecke zu subsumieren
wäre. Viel leicht merken sie diesen lrrtum dann
ersl, wenn der erste Sozialpsychiater vor Ge-
richt gestel l t  und verurtei l t  wird.

lmmerhin vemeinen die Sozialpsychiater eine
grundsätzl iche Schädlichkeil  des Einsichts-
rechts:

nlnsofern ist die Gewöhrung des Einsichtsrechts psy-
chlsch Kronker in lhr Kronkenblott schtlmmstenfolts
nutztos, bestenfolls ober öußerst hllfrelch - zumindest
fi.ir uns psychlotrisch Tötige.n (Dörner, ebd.l

Die Psychiatr iepat ienlen haben sie dabei vol l -
ends vergessen. Aber wo ein Pat ientenrecht für
"psychiatr isch Tät ige" hi l f reich ist ,  da ist  auch
die Psychiatr ie reich an Hi l fe.  Das Dumme ist
nur,  daß die kr i t is lerten DGPN-Psychiater gera-
de das Reich der Hi l fe durch dieses Recht " fun-
damental"  bedroht sehen. Sie schlagen zurück.
Degkwilz an Pörksen:

rFürsorge flil den Kronken, der Jo keln (gesunderl
Ktlent lst, kornmt tn lhrer Argurnentofion nlcht vor. In
unserem Ver:;tärdnis^ helßt Fürsorgp nlcht, wle Sle
vieltelcht nre.ltreln, doß wtr den Kronken ols 

-Menschen

nlcht emst nehrnen. Gonz lrn Gegentelt, es gehärt m.E.' 
zu den vornehmsten mltmenschlichen Fflic-nten, el,en
Kronken und Schwochen nicht ungohihr{ich 

-zu 
e_

losten.r (Degkwltz, 2 / BZr S. 49l.

Keine Fürsorge, die vomehmsten mitmenschli_
chen Pflichten verletzt, ungebührlich und
Schwache belaslend . . . eine tCttion in Sachen
Psychialrie für de braven Sozialpsychiater! thre
Vcranlworlungslosigkelt geht gegen die
"Arztlichkeit" an $ch. Und die isl nicht ohne
Gebühr zu haben, vornehm und präventiv in
jedei Hinsicht.

Die Sozialpsychiater gehören damit auch zu de-
nen, die am Fundamenl der psychiatr ie rülteln,
weil ein Einsichtsrecht

n... dos Fundoment psychlotrlscher Töttgkelt zerstö-
ren  kännte  . .  . ' '  (DGPN,  1 /BZ|S.4 l

Weshalb? Die große Gefahr heißt Mißtrauen. Ein
Einsichtsrecht müßte nämlich

n... dozu führen, dos Mlßtrouen zwlschen Potient und
Psychioter zu vermehren und domit zuglelch dos Fun-
doment der Behondlung psychlsch Kronker zu unter_
groben. . .n {DGPN, 1 /B2rS. t+l

Mißtrauen hemmt, denn
nWenn der Psychloter selne Kronkengeschlchte nlcht
rnehr r-rnbefongen führen kqnn. . .n (DGPN, 1 /gZrS,4t

dann werden die Krankenunterlagen
n.. . ftir elne den Besonderhelten des Kronken entspne-
chende Behondung . .. unbrouchbor.n (ebd.)

Wovon sie sprechen, l iegt auf der Hand. Nur
weil das ganz und gar'sorglose Behandeln der
Patienten, wie es für sie bislang selbstverständ-
l ieh war, der Möglichkeit einer Kontrol le unter-
worfen wäre, spinnen $e al l  das zusammen: Die
Arzte aus dem Stand gehoben, die psychiatr i-
sche Katastrophe ringsum, der Vormarsch der
Krankheit und der al lgemeinen Hilf losigkelt .  .  ,
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Dabel lst lhnen auch der Ums{and gleichgültlg'
daB das Fimdament ihrer Psychiatrie, das ver-
meinte Vertrauen zwischen Arzt urd Patlenl,
$ch bei näherem Hinsehen in Luft auflöst:

üEine zukürrftlge Regetung ftit dem Recht der Eln-
sbhtnohrne in dle pychlotrtsche Kronkengeschlchte
wlrd zur Folge hotren, doß dle vertrouensvolle ttero-
peutlsche Atmosphöre In vlelen Fdlen elngeschrönkt,
wenn nlcht zerstört wird"t (DGPN t1 /8215.41

Die Atmosphäre macht die Therapie. Und solan-
ge de Luft rein ist, kann man auch machent
was man will. Mag auf dem Boden der Tatsa-
chen, der Psychopharmaka, der Elektroschocks,
der lsolierzellen usw. auch clie irrsinnigste Ver-
nlchtung von Krankheit stattf inden, die Atmo-
sphäre wollen sie sich nicht vergiften lassen.
Das Vertrauen, das sie meinen, komml von oben
her, Deshalb sind Patientenrechte doppelt
schädlich. Wenn schon die Justiz kein Vertrauen
in c$e Psychiater setzt, wie sol l ten es dann die
Patienten?

Das Vertrauen, das sie einschlagen wollen, he-
ruht auf dem Einsatz ihrer (ganzen) Person. Und
die sehen sie durch ein Einsichtsrecht gründlich
mißachtet. lhr Appell  an den Bundesgerichtshof,
wieder persönlich zu halten, was rechll ich nicht
zu machen ist, ist ein "Vorschlag zur Güte", dem
auch die Sozialpsychiater nicht ganz abgeneigt
sind.

c) Besser persönlich Informiert als schlechte
Einslchten

Dte Sozialpsychialer be;ahen zwar ein unelngc-
schränktes Einsichtsrecht, aber das heißt nlcht,
daB de nicht Einschränkungen zu machen f6l-
ten. Dte wichtigste: Sie lassen den Patienten

r... mlt der von rns verfoßten Kronkenge*hbfite
nbht otleln.i (Pärksen, 2 / 8'ZrS. 47 t

Das isl nicht nur gut gemeint, sondem In ihrem
Selbstverständnis inbegrif f en :

rDobei versteht es sictr von selbst, dcß Elnslchtsrecht
nur zu gewöhren lst, wenn mon selbst wöhrend der
Lekture des Potlentst onwesend lst und zu elnem Ge-

-sprä,ch über dos Geleserre zur Verfügung stehlt
(Därner, 3182rs.96')

Sollte also ein uneingeschränktes Einsichlsrecht
in Kraft lreten, so würde das den Sozialpsychla-
tern Kopfzetörechen bereiten für den Fall, da6
dn Patient die Krankenunterlagen In Ruhe und
ohne Beisein eines Psychiaters studieren wollle.
Die Anwesenheit des Psychiaters erschelnt auch
ihnen unverzichtbar. Das verbindet sle mit den
DGPN-Psychialem gerade da, wo sie die be-
kannten Gegensätze noch als Verschiedenheit in
der therapeutischen Grundhaltung herausstellen
wollen.

Die DGPN-Psychiater haben dem BGH ein kla-
res "Konzept" zu unlerbreiten: Die einzig

r. o. ohgerr€ssene Vorgehenswelse konn dorum nur
setn, doß der psychlrch Kronke ,.. über selne Kronk-
helt vor (von?l dem behondelnden Psychloter lm per-
sör{lchen Gespröch f nformiert wlrd.n (DGPN' 1/82,
s .4 )

Was dann übrlg bliebe, wäre eln diff uses
"Recht" auf lnf ormation. Das Einsichtsrecht
wäre 0egal) zu Fall gebracht. Mit diesem
"Kompromlßvorschlag" bl iebe sozusagen al les
beim alten. Die Psychiatrie behielte ihren Kern:
daß de Psychia ter und nur sie verantwort$ch
sind, wann und wo die Psychiatr ie aut die ihr
eigentümliche Menschlichkeit abhebt. Der Bun-
desgerichtshot sol l te so höfl ich sein, das nicht
mit Mißachtung zu strafen. Ohne de'r Einsatz
der Person (der Psychiater) geht in der Psy-
chialr ie nichts. Das aber selzt deren Einsatz-
freude, nicht Recht voraus. Und was durch per-
sönlichen Einsatz zu schaffen ist, das darf man
durch Recht nicht unmöglich machen. Der Ge-
winn für die Psychiatrie wäre beträchtlich: Ab-
hi l fe slatt Bürokratie. Gesundheil statt Recht.
Stand statt Staat. Besser noch: Verwaltung der
Abhilfe! Recht der Gesundheit! Staat dem Stand!
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4, Die 0rdnungsmacht der PsYchia-
tr le

a) Wenlger Rechte, mehr Pollzei

Das Einsichtsrecht ändert an der henschenden
Psychiatrte nichts, aber es dämmt lhre Gewalt
ein. Vor allem die DGPN-Psychiater habst
Grund genugr diesen "Justiärrlum" anzuPtran-

.gern. Für sle ist das Einsichlsrecht in die Kran-
kenunlertagen gesundheitsschädi9end, da es
den Wirkungsbereich der Psychiahie unnötig
einengt. Zwar nimmt das Einsichtsrecht den
Psych-ialern nichts, was deren Einflußnahme auf
di; hsassen direkt hindern oder verhindem
könnte. Aber es glbt den Insassen die Mogllch-
keit, lhre psychiatrische Behandlung zu kon-
trollieren, und, wenn nötlg, Mißslände und vor
allem Mißnandlungen an die öffentllchkeit bzw.
vor Gericht zu brlngen. Und davor schrecken
die DGPN-Psychlater zurück. Gälte solches
Recht, so müßten sie elne bislang nicht ge-
kannte Vorsicht walten lassen im Umgang mit
ihren Patienten. Dem rücksichtslosen Ka-
putt-Kurieren wäre eine Grenze gesetzt, über
die auch der erhabenste deutsche Psychiater
sich richt sö leicht hinwegsetzen könnle.

Die DGPN-Psychialer stehen geschlossen zu ih-
rem Privileg. Daß sie sich dabel Befugnisse zu-
schreiben, die sonst im Aufgabenbereich der
Polizei liegen, stört sie nicht. Sie fühlen sich p
nicht nur als die Gesundheitswächter dleses
Landes, sie sind es längst. Sie wollen kein Ein-
sichtsrecht, kein einziges al lgemeines Recht,
sondern das Polizelrecht für die Psychiatrie.

Schwarzer Sheriff
... ein guter Name - ein sicherer Beruf -
heute und in ffi;i?:li::'J;f1,.',lf',iitil.*11;',11t'flli;li;"
der Zukunft! :5;:i:"."*-*.dscr.erh.ren.re$.8-
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Was bldang ln der Grauzone zrvlschst stlü-
sehwelg€nder Duldung und dem Nlchthlnsehen
der öffentlichkelt prakllzlert wtrde, eoll endlich
rechtens werden. Dle Abschaffung des Eln-
Schtsrechts wäre der erste Schrltt hierzu. Dle
Ablehnung des einen Rechts glnge auch nrr
Fhnd In Fland mlt der BeJahung elnes andeint
z.B. der Ausweltung des Rechts zur Zwangsbe-
handlung, wle das ln elnigen Gesetzesnovellle-
rungen bzw. Gesetzesentwüt{en bereits enthal-
len ist (vgl Bayer. Venrvahrgesetz, Entwürfe
zum nled e rsä chSsc hen Maßreg elvoflzu gs gesetz t
Berliner Entwurf zum Unterbringungsgesetz
u.a.): Die Psychiatrle 15!die ?alizel des Gesund-
heliswesens. Elne weilere rechtliche Abslche-
rung ihrer Potizeirnaßnahmen brächte ge aber
ers{ in den rlchtlgen Sland: Die schon gegebene
Vereinlgung der Aufgaben von Pollzel, Justlz
und Strafvoltzug würde dadurch nach und nach
legaltsiert - und dle mächtigste lnstltutlon hier-
zulande wäre zugleich dle unangrelfbarste!

b) Gesundes Recht schaffl Sicherhelt

Gerade in der Psychiatrier wo ieder Mensch, der
dorthin gerät, nicht nur gefährlich ist, sondem
überhaupt eine potentielle Gefahr (Getährdung)

darstellt, erscheint die Forderung der Gesund-
heitsarbeiler nach lmmer umfassenderen Befug-
nissen selbstverständlich. Je gefährlicher die
Krankheit erscheint, deslo wlrksamer will darauf
reagiert sein. Und fe potentieller dle Gefahr ist,
die von ihr auszugehen scheint, umso effektiver
will man ihr zuvorkommen. \Me sollte das zu be-
werkstelligen sein, wenn dch die Psychlater an

ledes beliäbige Rechtsgut halten müßlen?

Gesundhelt geht vor. Und wenn das Recht nichl
mitkommt, dann ist das Recht krank.

Wlevlet aber muß "Gesundheit" wert sein, daB
de als "Argument" dafür dienen kann, allgemel-
nes Recht und damit rechtsstaatliche Prinzipen
für unsinnlg oder gar gefährlich hlnzustellen?
Und wle tief muß das Demokratleverständnis
gesunken sein, wenn Staatsbeamte In aller öf-
ientlichkeit und vor elnem der höchsten Ge-
richte der Republik die Mi8achtung geltenden
Rechls androhen können?

Die Antwort helßt Sicherhdt. Denn Sicherhdt
geht vor (Recht). Wo die DGPN-Psychlater auf
äem Vorrecht der Gesundhelt behanen, da he-
'ben 

sie auf Slcherhelt ab. Das lst zwar staats-
widrig, aber zugleich Staatspolitik schlechlhln'
Schließlich behält der Slaat sich ln gleichem
Maße die Sicherung des Bestehenden vorr wo
seine (rechtsstaatlichen) Mittel nlcht mehr aus-
relchen, um einer bestimmten Krlse Hen zu
werden (2,8. durch Notstandsgesetze).
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C'esundheitsdeherstellungsgesetze, wie sle in
den Schubladen der Minlslerien liegen, slnd sol-
che Notstandsgesetze, mlt welchen dle
DGPN-Psychlater slch einlg wlssen dürften. Sl-
cherheit fordert eben lhr Recht. Aber sie fordert
es nlcht nur, sie frlBt es auch. Und iedermann
muB wohl dabel seln, handelt es slch doch sn
den unmlttelbarcten Schutz, den der Staal sel-
nen Bürgem gewährt. Näm$ch gegenüber Krl-
sendtuatlonen, ln welchen den Bürgem selbst
das Recht zu theoretlsch lst.

Das "Hauptargument" der DGPN-Psychlater
spricht nichls anderes aus. Sle haben keinerlel
(rechtsstaatliche) Bedenken, wenn sle das Vor-
recht der Therapie einführen wollen, weil der
praktische Gewinn, der daraus für alle hervor-
ginge, in keinem Verhältris zu eher "theoretl-

, sch€h, Rechtsgüterabwägungen stünde. Und
wo dle Sache so klar ist, da muß ledermann, der
hier noch Bedenken anmeldet, selbst als be-
denkllche Person erschelnen (slehe die Verun-
glimpfung der Berliner Kammenichter durch den
Psychlater Jannasch).

c) Dle Sache mlt der rlchtigen Geslnnung

Gesundheit slcherzustellen helßt nicht nur, Son-
der- oder Vorrechte einzurlchten. Es bedeutet
auch, daß nicht mehr dle Tat eines Menschen
clnzuktagen ist, sondem berelts seln Dasein,
sdne Exlstenz als Gegenstand der Be- und Ver-
urtellung eufgeworfen lst. Wo nlcht mehr elne
bcstlmmle Tat, sondern dle Person selbst vor
das Recht gestetlt wird, da geht es um dle Ge-
slnnunq der Menschen.

Dle DGPN-Psychlater machen keln Hehl daraus,
daB für sle dle Geslnnung der Kranken ebenso
verdächtlg lsl wle die Ge$nnung Jener, dle sd-
chen Menschen auch noch bln Recht zubllligen
mögen, Dle Flut der Venückten und die Welle
der antipsychlatrischen Kommenlare kennzelch-
nen für sle die bedrohlichen Umstände, mlt
denen dle rlchtige Gesinnung, lhre elgene, zu
kämpfen hat.

"Krankenblatteinicht-vs. Paranoia", das ist .dle
rlchtige Gesinnung! Mit lhr läßt sich über ledes
Recht hlnweg gesundkurleren. Der furchtbare
Terror, der ihr entspringt, findet selne Rechtfer-
tigung'darln, daB die psychlsch Kranken selbst
md In ihrem innersten Kem verdächtlg slnd. Wer

könnte oder woltte lhnen trauen? Pailenten-
rechte gehen daran vorbei. Insbesondere eln
Elnslchlsrecht würde die Geslnnung der Psy-
chlater offenlegen und damlt das Gegentetl von
dem erwirken, wofür diese sich stark machen:
die Gesinnung der Insassen zuzumachen. Aber
nlcht nur zuzurnachen, sondem - präventiv -
abzutöten.

Gesinnungsgesetze sind Präventlvmaßregeln.
Den Gesunden gehört das Recht, und dle Kran-
ken haben die Pfl icht, so zu werden wle diese
oder gar nicht. Die Unterscheidung ln Recht und
Urrecht lst überflüssig geworden. Was gllt, lsl
das Privileg. Und das heißt, daß der elne tun
darf, was der andere nicht darf. Des elnen
Wahnslnn ist die Krankheit des andem. Der lrr-
slnn der Psychiatrle und die Psychlatrl$erung
des lrrslnns dnd dle Rache des Wohlanständlgen
an ienen Menschen, dle das lelden müssen, was
dle andem nicht leiden können. Wohlstand und
Anstand, Stel lung und Charakter heißt dle Re-
gel, und menschliches Elend soll  ausgenommen
seln.

il

lrlald,a qsL
C*u^,ltät

gcste lft
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Elend störtr wenn nlcht die Sicherhell '  so zu-

mindest das In-sich-Ruhen des herrschenden

Lebens. Es stört das al lgemeine Wohlbefinden'
-; stört das sich wohlgefäl l ige und wohlge-

ionn"n" Treiben der Wohlstandsnatlon' Seeli-

r"n"t Elend ist eben nicht dle "Schattenseite"
des Lebens im Wohlstand, es lst sein schlechtes

Gewissen.

d) Selbstiustlz zum Wohle aller

Die DGPN-Psychiater geben sich iede Mühe'

int-" 
"ig"n. 

Glsinnungsiosigke-it, ihr.. übles Ge-

,nirr"n-zu verbergenl Deshatb wollen sie mit

"ii"i 
ur""nt verhlndem, daß Eindcht in dle

äu"ntuntng ihrer Krankheitsvernichtung ge-

io*rn"n welden darf. Aber gerade dadurch rna-

chen sie sich zugleich verdächtlg, wie z'B' vor

Oen gert iner Richtern. Dennoch: Gesinnungslo-

sigkeit, Gesinnungsgesetze und Geheimhaltung

oehören ,ur"rn*Jn.- Die Verwaltung des Geistes

i.t O"t Gesundheitsprogramm der Psychiatrie'

We soll te das anders durchzusetzen sein als

Oui"n eine vollkommen negative'- an keine

"ltg;t"inun 
PrinziSrien gebundene Macht' Das

prJouzierr eine neüe Soite licntscheuer Gestal-

i"", oi" nach eigener Melnung urtei len und be-

,ir"tun und nach eigdner Willkür verurteilen und

lollern, sozusagen üorläufer einer Geheimpolizel

der nationalen Gesundhelt'

Noch isl es nichl soweit, denn den Psychlatem

Oronen ia Patlentenrechte wle das Einsichts-

recht.

Das Hauptinteresse der DGPN-Psychlater am

Einsichtsrecht gilt der Justlz' lhr wlll sie in den

il;;i i;;;tt, oJs 
"i 

rür dle Allsemeinhdt allemal

. besser sei, wenn de dte Kranken der Psychlairie

""rr"ioi 
überantwortet. $e verlangen dle vo[e

ü"tnr in Verbindung mit voller Diskretlon:

Selbstlustlz im Stillen] Aber $e verlangen ge

il"tti 
'nut, 

,onaem drohen zugleich damit' Für

sie gibt 
", 

9"g"ntiU"' J"t psycttlsctren Kranlüelt

nur eine Gerechtlgkeit, und dle hdßt Psychla-

üie.

Das gesündeste Urtell lst das Urteil der DGPN'

Sle slnd dle Standfestesten unter den Gesund-

heltsmachet. ütiittnen läßt.$ctl die Krankhdt

an &r "Votfsseele" am entschledenst€n be-

kämPfen. Dalür bürgen de'

Patlenten-Rechte behlndem nur' $e slnd

höchst ungesund' Sie legen nur dle lnnerelen
&r Psyehütrte bloß. Das geht gegen dle Innere

Verfasirnrg der staatllchen Gesundhelt' Ntr

wenn der Rechlsstaat slnkt, stelgt dle Wohlfahrt'

Die Staatsmacht wächst und mit ihr wie in ihr

Ate esycniatrle. Das ist der Vorrang der Gesund-

nettspotttlt< (u.a. vor der Rechtspolitik)' den sie

melnen.

5o gesund wie der Slaat kann kein Mensch seln'

Üni ;" gesünder der Staat, desto kranker snd

die l . , ienichen gesetzt '  Wehe denienigen, denen

"t 
A"nn nicht iohlergeht. Die DGPN-Psychiater

halten schon alle Antworten berelt'

Itl Dle Bevorrechtung elnes gonzen Verhöttnlsses gob es
'" 

.iäitir.rt nur lm Fosc hlsmus' Dort wor es dos Privileg

;ä ä;;nschen, ungeochtet der gettenden Ge-

;;L" s"!;" dos Judentum vorzugr':hen' wcs sonst eln

Verbrechen wor, golt Innerholb dieses Verhöttnisses'

des rosslstlschen Verhöttnlsses, ots Kompf fur die

orlsche Rosse.

Peter Schäfer

E N T S C H E I D U N G  I N  K A R L S R U H E :

E I N S I C H T S R E C H T

A B G E S C H M E T T E R T

- DER BUNDESGERICHTSHOF GEGEN PATIEN-

TENRECHTE .

Wer hätte geoacht, daB slch der, Bundesge-

,l"nfrnot gläch so Llndeutlg auf dle Selte der

Aizies.r,ait schlagen würde? Von den Rechts-

;;;;; vermutltih dle wenlgsten' Daß er mil

den Rechten von Psychlatrlelnsassen nlcht

zimperficn verfahren würde, konnte man noch

afrnLn. Aber daB er de Rechte von körperlich

i-r"nt"n in ähnllcher Welse beschränken würdet

war nicht zu erwarten' ln belden Urteilen bog

J"n O"t Gerichlshof elne "Argumentationsllnie"
zurecht, aus der "zwlngend" hervorgeht' daß

1. körperllch Kranke eln begrenztes Efnslchts-

rechl ln ihre Krankenakte haben' und

Z. Psychlatrlepatlenten gar keines'

0bJekt subjektlv - destruktiv

Körperllch Kranke haben nach Auffassung des

ä"ttntt rn aller Regel das Recht' ooleftfll

Kranl*rdlsbetrnCe rlnA Behandlungsbenchle

elnzusehen. Oarunter verstehen dle Richter z'B'

ö[rattonslerlchte' Dagegen Eb* 
düe Patlen-

ten nur m rusnarrmefälien das Recht' Eln$chl.ln

dle Tdle oet ürinkenakle zu .nehmen' "dle
irrul"ltp" Bewertungen" des Arztes enthalten'
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Unter "sublektlven Bewertungen" verstehen die

Rlchter z.B. die Diagnose.

Damlt haben dle Karlsruher Rlchter g9n Arzten
elnen Frdbrief ausgestellt. Wenn Arzte ihre
Dlagnose nicht mehr prelsgeben müssen, wle
wltl man dann eventuelle Behandlungstehler
feststelten können? Und was lst die 'subJektive"

Natr.s von Dlagnose, Prognose usw.?

Wenn, wle in elner westdeutschen Großstadt

unlängst geschehen, ein Arzt bei seiner Patien-

trn "üalintzündung" dlagnostizlert und diese

durz darauf an Diphlerie stirbt, so war die

öi"gno.u objektiv falsch, die Behandlung, die

inr 
-.nttpr"ni, 

"sublektiv" richtig' W-as also lst

äi" ;irui"rli-vL" Naiur der Diagnose? Die ärzt-

icne p'teinung. Und die muß geschützt werden,

weil Patienten scn kelne Meinung bi lden sollen,

tä'ifrn"n keine zusteht.

Mit diesem Urtei l  ist auf dem Gebiet der Allge-

melnmedizln eine nie dagewesene Zerslörung
des Rechts eingetreten. Wenn man sich.verge-
genwärtlgt, wle schwlerig es bislang war, bd'

ärzttichen i'Kunstfehlern" vor Gericht erf olgreich
zu selnr dann wlrd klar, daß in Zukuntt 'noch
wenlgei zu erreichen sein wird. Nlemand darf

hierzulande einen anderen Menschen ungestraft
zum Krüppel machen. oder gar umbringen -

Arzte der Tendenz nach schon'

Wenn schon die Diagnose nicht mehr oblektlv.

sein sol l ,  von der für 
-de 

Patienten in 1edem. Fall

uiJ, *"'t't"hmal sogar lhr Leben abhängt, dann

itt ät zum nächsten Schritt nlcht mehr welt: das

ä"t"tiu Tun der Arzte für "subiektiv" zu erklä-
-
ä58,"äre zuglelch die völlige Prelsgabe des

allgemelnen Rechts zugunsten eines. wie lmmer

beichaffenen ärztlichen Standesrechts'

Psychiatrisches Gewissen vor Bür-
gerrecht
Für "psychlsch Kranke" trlffl das;etzt schon zu'

Und iwar nach derselben Logik'

Wo der Arzt so "sublektlv" verstanden wird, daB
er nlcht elnmal selne Dlagnose usw. preisgeben
muB, da lst es klar, daB "psychlsch Kranke"
schon gar kein Anrecht auf Elnsicht in lhre
Krankenakte haben. lhnen gegenüber ist der
Psychlater ;a noch viel "subiektiver" und obfek-
tive Daten spielen nach Andcht des Gerichts nur
dne untergeordnete Rolle:

Well für de Psychlatrle die "sublektlven Bewer-
tungen" kennzelchnend seien, sei der Arzt (!) In
besonderem Maße schutzwürdlg. (1. TeiD

Indem das so lst, sel auch der Psychiatriepatient
ln besonderer Welse schutzbedürftig' nämlich
vor der Elnsichtnahme ln dle psychiatrlsche Ak-
te. Er könnte sonst Schaden nehmen. (2. Tell)

Fazlt: Arzt und Patlent würden durch eln Ein-
slchtsrecht ln psychiatrische Krankenunterlagen
Schaden nehmen. Beiden ist folgl ich am besten
damlt gedient, wenn es ein solches Rechl ntcht
glbt.

Wo es kein Rechl glbl, da muß ein Sathwalter
her. Einer, der das nach "beslem Wlssen und
Gewissen" In die Hand nimmt. Er wltd auch ge-
funden: Ob eln Psychiatriepatient In selne psy-
chlatrlsche Akte Elnsicht .nehmen darf oder
nicht, müsse der "Gewissensentscheidung" des
Psychlaters übedassen blelben.

Selbst Aufzelchnungen über die "Behandlung"
und lhre Folgen mässen dle Psycnlater somit
nicht mehr herausriicken. Elektt eschock"be-
händlung" zum Belspiel dai l  in Zukunft als
"subiektlve Bewertung".gelten. Von den Psy'
chiatem war sie - ungeachtet der Gehirnschädi-
.gungen, die damit verursacht werden - schon
lmmer sg gemeint.

Das Karlsruher. Urteil machte aktenk'undig, was
In der Psychiatrie richtig lst: Standesrecht geht
vor Bürgerrecht.

Peter Schäfer
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